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Amtliche Bekanntmachung zur HVB-Zusatzbestimmung zur DHB-Spielordnung – 
Anhang I zum 13. Ordentlichen Landesverbandstag des Handball-Verbandes Bran-
denburg e.V. am 25.04.2026 im Kongresshotel Potsdam 

 

HVB-Zusatzbestimmung zur DHB-SpO – Anhang I 

1. Zum Zweck der Organisation des Spielbetriebs im Rahmen von Meisterschaften 
ist der HVB eingeteilt in Landesebene und Kreisebene. Dabei umfasst die Kreis-
ebene die Kreis- und die Kreisoberligen. Auf Landesebene wird im Erwachsenen-
bereich in der Oberliga Brandenburg, Verbandsliga und Landesliga gespielt. Eine 
Landesliga wird nur bei ausreichender Leistungsdichte gebildet. In der Jugend 
(m/w) A, B, C, D kann in der Regionalliga, Oberliga Brandenburg und Verbandsliga 
gespielt werden.  

2. Die Organisation des Spielbetriebs auf beiden Ebenen obliegt grundsätzlich der 
Technischen Kommission des HVB. Ausgenommen hiervon ist ausschließlich der 
Spielbetrieb unterhalb der E-Jugend (Altersklasse F-Jugend/Minis). Für die Orga-
nisation des Spielbetriebs in dieser Altersklasse sind die teilnehmenden Vereine 
selbst verantwortlich. Zur Unterstützung veröffentlicht die Technische Kommis-
sion des HVB nach Eingang der Mannschaftsmeldungen eine Staffeleinteilung, da-
mit alle beteiligten Vereine über eine verlässliche Planungsgrundlage für die Or-
ganisation des Spielbetriebs (z. B. Mini-Turniere) verfügen. 

3. Zur Entwicklung des Handballsports auf Kreisebene können sich KFV‘e zusam-
menschließen. 

4. - gestrichen -  
5. - gestrichen -  
6. - gestrichen - (nach Ziffer 1 übertragen) 
4. Die durch Vertrag der Handballverbände Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-

Vorpommern gebildete Regionalliga Männer / Frauen / Jugend (Regionalliga Ost-
see-Spree) ist im Sinne § 38 Abs.1 SpO DHB die Spielebene „Regionalliga“. 

 

Die Änderungen der Zusatzbestimmung des HVB zur DHB-SpO treten mit Wirkung zum 
01.07.2026 in Kraft. 
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Amtliche Bekanntmachung zur HVB-Zusatzbestimmung zur DHB-Rechtsordnung 
zum 13. Ordentlichen Landesverbandstag des Handball-Verbandes Brandenburg 
e.V. am 25.04.2026 im Kongresshotel Potsdam 

 

HVB-Zusatzbestimmung zur DHB-RO § 1  

§ 1 Strafgewalt 

 
HVB-Zusatzbestimmung zur DHB-RO § 18 Abs. (1) und (3) 

§ 18 Abs. (1) 

*1 Zurückziehen gemeldeter Mannschaften bzw. Ausscheiden 
von Mannschaften 

ab 16.04. dJ bis 15.05. dJ 

ab 16.05. dJ bis 30.06. dJ 

ab 01.07. dJ 

 
 

250,00 € 

500,00 € 

3 x Spielklassenbeitrag 

*2 Schuldhaftes Nichtantreten einer Mannschaft bei Pokal- und 

Meisterschaftsspielen 

200,00 € bis  
1.500,00 € 

*3 Verzicht auf ein Meisterschafts- oder Pokalmeisterschafts-
spiel mit Zustimmung der Spielleitenden Stelle 

 

50,00 € bis 250,00 € 

*4 Nichtbezahlung einer Rate des Spielklassenbeitrages zum 
Zahlungstermin 

(Eingang) eines Jahres führt ohne vorherige Mahnung 

a) verspätete Zahlung innerhalb 3 Tage 

b) verspätete Zahlung innerhalb 7 Tage 

c) verspätete Zahlung innerhalb14 Tage 

d) verspätete Zahlung bis 31.08. 

e) Nichtzahlung zum 31.08. 

und Sperrung des Zugangs zum Verbandsmanage-
mentsystem bis zum Eingang der fälligen Zahlung 

 

 

 

50,00 € 

150,00 € 

250,00 € 

500,00 € 

500,00 € 
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Im Wiederholungsfall erhöht sich das Bußgeld um 
weitere 

 

50,00 € 

*5 Nichtmeldung der geforderten SR –  je fehlendem SR 200,00 € 

*6 Nichtnachmeldung geforderter SR bis 30.11. d.J. – je fehlen-
dem SR 

200,00 bis 400,00 € 

*7 Zurückziehen eines gemeldeten Schiedsrichters 250,00 € 

*8 Nichtmeldung des geforderten Z/S-Team für die Mannschaf-
ten in der BL, 3. Liga und Regionalliga Ostsee-Spree 

200,00 € 

*9 Nichtnachmeldung des geforderten Z/S-Team bis 30.11. d.J. 
von 

Mannschaften, die in der BL, 3.Liga und Oberliga Ostsee-
Spree spielen 

200,00 bis 400,00 € 

*10 Nichtbestätigung der SR-Ansetzung pro SR 10,00 € 

*11 Einsatz von SR ohne bzw. mit abgelaufener Lizenz (keine 
gültige Lizenz) Männer-, Frauen-, Jugendspiele 

20,00 € bis 100,00 € 

*12 Einsatz von Zeitnehmer und/oder Sekretär ohne bzw. mit ab-
gelaufener Lizenz (keine gültige Lizenz) Männer-, Frauen-, 
Jugendspiele 

20,00 € bis 100,00 € 

*13 Fehlen eines Zeitnehmers/Sekretärs 50,00 € 

*14 Fehlender Ausweis des Zeitnehmers bzw. Sekretär (können 
sich nicht ausweisen) 

10,00 € 

*15 pflichtwidriges Nichtantreten eines angesetzten SR pro Spiel 50,00 € 

*16 Schuldhaftes Fehlen eines SR bei SR-Pflichtveranstaltungen 
der LK I, II und Nachwuchskader 

50,00 € 

*17 Schuldhaftes Fehlen bei Pflichtveranstaltungen für Z/S der 
Regionalliga Ostsee-Spree, 3. Liga sowie SR- und Vereinsbe-
obachter 

25,00 bis 50,00 € 

*18 Nichtanforderung von SR für nationale und internationale 
Spiele und Turniere bei der zuständigen Stelle 

50,00 bis 500,00 € 
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*19 Nichtwahrnehmen von Pflichtveranstaltungen im HVB (z.B. 
Abt.-Beratung) 

50,00 bis 200,00 € 

*20 Unterschriftsverweigerung des Verantwortlichen der Mann-
schaft auf dem Spielbericht 

300,00 € 

*21 Nicht angezeigte Freundschaftsspiele, Verstoß gegen DHB 
SpO §73 und die entsprechenden Bestimmungen der jeweils 
gültigen DF. 

10,00 € bis 150,00 € 

*22 Nichtbeachtung der Bestimmungen über die Genehmigung 
von 

Freundschaftsspielen mit internationaler Beteiligung 

25,00 € bis 500,00 € 

*23 Verstöße gegen die Bestimmungen für Werbung 80,00 € 

*24 Verstöße gegen Teilnahme an Technischer Besprechung vor 
dem Spiel je fehlende Teilnehmer 

10,00 € 

*25 Fehlen oder verspätetes Zusenden des Spielberichtes oder 
der SR-Vereinsbeobachtung 

20,00 € 

*26 falsche Angaben/Daten bei der Beantragung einer Spielbe-
rechtigung nach DHB SpO § 13 

25,00 € - 250,00 € 

*27 Nichtordnungsgemäße Kennzeichnung der Offiziellen 10,00 € 

*28 Nichtvorhandensein einer Wechselkleidung 50,00 bis 150,00 € 

*29 Verstoß gegen IHF-Regeln 4:7; 4:8 – pro Verstoß 5,00 € 

*30 Verstoß gegen die Hallenordnung beim Haftmittelverbot 150,00 € 

*31 Verstöße gegen Hallenordnung nach den jeweils gültigen 

Durchführungsbestimmungen 

 

20,00 € bis 250,00 € 

*32 Verstöße des Hallensprechers nach den jeweils gültigen 

Durchführungsbestimmungen 

 

50,00 bis 300,00 € 

*33 Verstöße gegen die bindenden Regelungen der 

Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb des HVB, 
und seines landesverbandsübergreifenden Spielbetriebs 

5,00 € bis 1.000,00 € 
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*34 Verstöße gegen die bindenden Wettkampfstrukturen im Kin-
der- und Jugendhandball (F-C) 

20,00 € bis 100,00 € 

 

§ 18 Abs. (3) Das Präsidium des HVB und die Vorstände/Präsidien der KFV können 
gemäß §18 Abs. 4 RO/DHB weitere Ordnungswidrigkeitstatbestände 
schaffen. Für diese Ordnungswidrigkeiten sind Geldbußen von 5,00 € bis 
2.500 € zulässig. 

 

HVB-Zusatzbestimmung zur DHB-RO § 25 und 27 Abs. (1)  

§§ 25 und 27 Abs. (1)  Rechtsinstanzen des HVB sind: 
a) das Verbandsschiedsgericht, 
b) das Verbandsgericht. 
Soweit und solange auf Verbandsebene das Verbandsgericht 
nicht gebildet ist, tritt an dessen Stelle mit dem für das Ver-
bandsgericht geltenden Zuständigkeits- und Kompetenzrah-
men das Bundessportgericht. 

 
HVB-Zusatzbestimmung zur DHB-RO § 28 

§ 28 Abs. (1) Das Verbandsschiedsgericht und das Verbandsgericht setzen sich 
zusammen aus den vom Landesverbandstag gewählten Vorsitzenden 
und bis zu 4 von diesen benannten Beisitzern. Die Benennung von 
anderen geeigneten Personen ist zulässig. Die Beisitzer werden vom 
Erweiterten Präsidium des HVB bestätigt. 

§ 28 Abs. (2) Im einzelnen Rechtsfall hat der Vorsitzende der Rechtsinstanz das 
Auswahlrecht der Beisitzer. 

 
§ 28 Abs. (3) Steht im Einzelfall nicht die erforderliche Anzahl von Beisitzern zur 

Verfügung, kann der Vorsitzende der Rechtsinstanz ausnahmsweise 
andere geeignete Personen zur Mitwirkung in der Spruchinstanz 
bestimmen. 

§ 28 Abs. (4) Gegen Beschlüsse ist das Rechtsmittel der gebührenpflichtigen 
Beschwerde zulässig. Diese ist innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung 
des Beschlusses bei derselben Rechtsinstanz einzureichen. 

 
HVB-Zusatzbestimmung zur DHB-RO § 29 Abs. (1) und (2) 

§ 29 Inanspruchnahme der Rechtsinstanzen   

§ 29 Abs. (1) Das Verbandsschiedsgericht in erster Instanz für die Entscheidung von 
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a) Rechtsfällen, die sich aus dem Spielbetrieb im HVB ergeben; 
b) Anträge der Spielleitenden Stellen 
c) Rechtsfällen zwischen KFV; 
d) Rechtsfällen zwischen Vereinen verschiedener KFV; 
e) Rechtsfällen zwischen dem HVB einerseits und seinen KFV oder 

deren Vereinen andererseits; 
f) Verfahren gegen Organe des HVB, der KFV, Vereine oder deren 

Mitglieder, soweit es sich um Verstöße handelt, die das 
unmittelbare Interesse des HVB berühren; 

§ 29 Abs. (2) In 2. Instanz gegen Urteile der l. Instanz 
a) für die Entscheidung von Berufungen als 2. Instanz gegen Urteile der 

1. Instanz 
b) für die Entscheidung von Beschwerden über die Ablehnung von 

Anträgen auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand durch das 
Verbandsschiedsgerichtes (siehe § 42 RO/DHB). 

 
HVB-Zusatzbestimmung zur DHB-RO § 37 (alt) / § 33 (neu) 

§ 37 (alt) / § 33 (neu)  - gestrichen - 

 
HVB-Zusatzbestimmung zur DHB-RO § 44 Abs. (1) – (4) 

§ 44 Abs. (1) Im Zusammenhang mit der Einlegung eines Rechtsbehelfs - mit 
Ausnahme der Einsprüche (siehe Absatz (4)) und der Beschwerden 
(siehe Absatz (5)) – sind auf das Konto des HVB an Gebühren zu zahlen: 

a) beim Verbandsschiedsgericht 150,00 € 
b) beim Verbandsgericht 100,00 € 

§ 44 Abs. (2) Außer den in Absatz (1) festgelegten Gebühren ist gleichzeitig ein 
Auslagenvorschuss zu zahlen. Er beträgt 

a) beim Verbandsschiedsgericht 80,00 € 
b) beim Verbandsgericht 100,00 € 

§ 44 Abs. (3) Die Gebühren und Auslagenvorschüsse für das Einlegen von 
Rechtsbehelfen bei Rechtsinstanzen des DHB ergeben sich aus deren 
Ordnungen bzw. Zusatzbestimmungen. 

§ 44 Abs. (4) Einsprüche gegen Bescheide der Spielleitenden Stellen und der 
Verwaltungsinstanzen (Organe, Ausschüsse, Kommissionen) sind 
gebührenpflichtig. Die Gebühren betragen beim Verbandsgericht 70,00 €. 
Die Zahlung eines Auslagenvorschusses entfällt. 

 
HVB-Zusatzbestimmung zur DHB-RO § 56 
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§ 56  Die geeignete andere Person im Sinne des Abs. 1 der DHB-RO muss ei-
nem Verein angehören, der Mitglied im HV Brandenburg ist. 

 
HVB-Zusatzbestimmung zur DHB-RO § 57 

§ 57  Entscheidung 

 
HVB-Zusatzbestimmung zur DHB-RO § 63 

§ 63 Vollstreckung 

 

Inkrafttreten  Die Zusatzbestimmungen des HVB zur DHB RO sollen nach Beschlussfassung 
des VT am 25.04.2026 am 01.07.2026 in Kraft treten 
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Amtliche Bekanntmachung zur HVB-Gebührenordnung zum 13. Ordentlichen  
Landesverbandstag des Handball-Verbandes Brandenburg e.V. am 25.04.2026 im 
Kongresshotel Potsdam 

 

HVB-Gebührenordnung § 1 

§ 1 Abs. (1) Die Höhe der Gebühren und Spielklassenbeiträge werden, soweit nicht in einer 
Bestimmung anders geregelt, durch das Erweiterte Präsidium des HVB fest-
gesetzt. In Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer-Beträge (Mehrwert-
steuer) sind Bestandteil der Rechnung und als solche mit zu überweisen. 

§ 1 Abs. (2)  Gebührenschuldner ist diejenige natürliche oder juristische Person, die die 
Leistung empfängt, sofern sich nicht aus den Ordnungen des HVB, den Durch-
führungsbestimmungen oder der Ausschreibung eines Wettbewerbs oder ei-
ner Veranstaltung durch den HVB etwas anderes ergibt. 

 

HVB-Gebührenordnung § 2c  

§ 2c Schiedsrichter (SR) / Zeitnehmer (Z) / Sekretär (S) / Beobachter (Beo) 

SR-Grundausbildung (Portal & Grundprüfung)  20,00 € 
SR-Grundausbildung bei Organisation HVB   100,00 € 
  
Z/S-Grundausbildung  10,00 € 
ZS-Grundausbildung bei Organisation HVB   25,00 € 
  
(1) SR–Lehrwarte Grundausbildung (20 LE)   
(2) Weiterbildung für SR-Lehrwarte   
(3) Weiterbildung SR-Warte/-Lehrwarte    
  
Die Kosten für die vorstehenden Positionen (1) bis (3) der Lehr-
warte- Aus- und Weiterbildung werden durch den HVB getragen.   

 

  
Weiterbildung SR LK I/II & NW-Kader mit LZ-Verlängerung   

 
bis zu 200,00 € 

Weiterbildung SR LK III Kader mit LZ-Verlängerung   
 

bis zu 200,00 € 

Weiterbildung SR LK IV Kader mit LZ-Verlängerung bei Organisa-
tion HVB   

 
bis zu 25,00 € 

  



 

Amtliche Bekanntmachung des Handball-Verbandes Brandenburg e.V. 
 

Seite 2 von 4 Stand: 25.04.2026 
 

Weiterbildung Z/S mit LZ-Verlängerung bei Organisation HVB   bis zu 25,00 € 
  
Weiterbildung Vereinsbeobachter / Beobachter  bis zu 50,00 € 
Halbzeitlehrgang SR 
 

bis zu 75,00 €  
125,00 € 

  
Wiederholungs- bzw. Nachprüfung SR/ZS 10,00 € 

 

HVB-Gebührenordnung § 2d  

§ 2d Spielverlegungsgebühr 

Spielverlegung – alle Spielklassen (pro Spiel) 60,00 € 
a) Erwachsene 75,00 € 
b) Jugend Oberliga 75,00 € 
c) Jugend (Kreisoberliga/Kreisliga) 50,00 € 

mehrere Verlegungen wegen amtlich veranlassten Sporthallen-
wechsel (einmalige Gebühr) 

75,00 € 
80,00 € 

 

HVB-Gebührenordnung § 2f aa) 

§ 2f aa) Spielleitungsentschädigungen Schiedsrichter 

Regionalliga Ostsee-Spree (ROS) Männer 90,00 € 
Regionalliga Ostsee-Spree (ROS) Frauen 70,00 € 
Regionalliga Ostsee-Spree (ROS) Jugend – m/w A, B, C 40,00 € 
  
Oberliga (OL) Männer 50,00 € 
Oberliga (OL) Frauen 45,00 € 
Oberliga (OL) Jugend – m/w A, B, C, D 40,00 € 
  
Verbandsliga (VL) Männer 45,00 € 
Verbandsliga (VL) Frauen 40,00 € 
  
Landesliga (LL) Männer 40,00 € 
  
Kreisliga (KL) / Kreisoberliga (KOL) Männer / Frauen 35,00 € 
Kreisliga (KL) / Kreisoberliga (KOL) Jugend – m/w A, B, C, D, E 20,00 € 
  
HVB-/Verbandspokal Männer / Frauen (pro Einzelspiel) 45,00 € 
HVB-/Verbandspokal Männer / Frauen (pro Turnierspiel) 30,00 € 
(KL/KOL) Verbandspokal Jugend (pro Einzelspiel) 35,00 € 
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(KL/KOL) Verbandspokal Jugend (pro Turnierspiel) 20,00 € 
  
Qualifikationsspiele bei Einzelspielen entsprechend der aktuellen Spielklasse 
  
TURNIERE  

- Brandenburg-Cup – siehe Ausschreibung 
- Seniorenmeisterschaft – siehe Ausschreibung 
- für Qualifikationsspiele bei Turnieren entsprechend der Spielklasse 

 

HVB-Gebührenordnung § 2f bb) 

§ 2f bb) Spielleitungsentschädigungen Zeitnehmer/Sekretär 

Für die vom HVB angesetzten Z/S bei Meisterschafts-, Ausscheidungs-, Entscheidungs- 
und Qualifikationsspielen gelten: 
  
Regionalliga Ostsee-Spree (ROS) Männer 35,00 € 
Regionalliga Ostsee-Spree (ROS) Frauen 35,00 € 
  
Oberliga (OL) Männer 30,00 € 
Oberliga (OL) Frauen 25,00 € 
Oberliga (OL) Jugend – m/w A, B, C 25,00 € 
Oberliga (OL) Jugend – m/w D 10,00 € 
  
Verbandsliga (VL) Männer 25,00 € 
Verbandsliga (VL) Frauen 25,00 € 
  
Landesliga (LL) Männer 25,00 € 
  
Kreisliga (KL) / Kreisoberliga (KOL) Männer / Frauen ?? 
Kreisliga (KL) / Kreisoberliga (KOL) Jugend – m/w A, B, C, D, E ?? 
  
HVB-/Verbandspokal Männer / Frauen (pro Einzelspiel) 25,00 € 
HVB-/Verbandspokal Männer / Frauen (pro Turnierspiel) 15,00 € 
(KOL/KL) Verbandspokal Jugend (pro Einzelspiel) 20,00 € 
(KOL/KL) Verbandspokal Jugend (pro Turnierspiel) 10,00 € 
  
Qualifikationsspiele 

- für Qualifikationsspiele bei Einzelspielen entsprechend 
der Spielklasse 

- für Qualifikationsspiele bei Turnieren entsprechend der 
Spielklasse 

 
 

Plus 10,00 € 
 

Plus 10,00 € 
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HVB-Gebührenordnung § 2f cc) 

§ 2f cc) Spielbeobachtung / Beobachtung / SR-Coaching / Spielaufsicht 

Spielbeobachtung (jede Spielbeobachtung bedarf der vorherigen 
Zustimmung des VP Spieltechnik) 

 
40,00 € 

  
SR-Beobachtung (wird gepoolt) 40,00 € 
Technischer Delegierter/Spielaufsicht –  
durch Technische Kommission angesetzt 

 
40,00 € 

Spielaufsicht 60,00 € 
Technischer Delegierter 60,00 € 

 

HVB-Gebührenordnung § 2f dd) 

§ 2f dd) Fahrkosten bei Einsätzen 

Soweit bei Einsätzen nach § 3 f), aa) bis cc) neben den Gebühren Fahrkosten entstehen, 
richtet sich die Erstattung der Fahrkosten nach der Reisekostenordnung des HVB. 

 

HVB-Gebührenordnung § 3 d) 

§ 3 d) Spielklassenbeiträge der Meisterschafts- und Pokalmeisterschaftsspiele 

Erwachsenenmannschaften Meisterschaftsspiele 
[…] 
Kreisliga (KL) / Kreisoberliga (KOL) 

 
 

125,00 € 
Jugendmannschaften Meisterschaftsspiele 
Bundesliga Jugend 
Regionalliga Ostsee-Spree Jugend 
Oberliga Jugend 
Kreisliga / Kreisoberliga 

 
100,00 € 
200,00 € 
180,00 € 

60,00 € 
HVB-Pokalmeisterschaft 
Männer / Frauen 
Jugend 

 
60,00 € 
30,00 € 
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Amtliche Bekanntmachung zur HVB-Schiedsrichterordnung zum 13. Ordentlichen  
Landesverbandstag des Handball-Verbandes Brandenburg e.V. am 25.04.2026 im 
Kongresshotel Potsdam 

 

HVB-Schiedsrichterordnung Präambel 

Präambel Die Durchführung und Organisation des Schiedsrichterwesens im Bereich 
des Handball-Verband Brandenburg e.V. (HVB) sowie für die hiermit in Zu-
sammenhang stehenden Angelegenheiten erlässt der HVB in Ergänzung zur 
Schiedsrichterordnung des DHB (DHB-SRO) nachfolgende Schiedsrichterord-
nung (HVB SRO). Dies erfolgt im Rahmen eines ehrenamtlich organisierten 
Spielbetriebs. Die nachfolgenden Regelungen sind unter Berücksichtigung 
dieses organisatorischen Rahmens auszulegen. 

[…] 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 2 Abs. (2)  

§ 2 Abs. (2) Verantwortlich in der Zuständigkeit des HVB für das Schiedsrichterwesen 
ist gemäß § 18a der HVB-Satzung der HVB-Schiedsrichterausschuss (SRA). 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 3 Abs. (3) – (5)  

§ 3 Abs. (3) Als einsatzfähiger Schiedsrichter gilt, wer die Bestimmungen des Abs. 1 und 
§ 28 Abs. 2 erfüllt und darüber hinaus dem jeweiligen Schiedsrichteransetzer 
regelmäßig zur Übernahme von Spielleitungen zur Verfügung steht. 

§ 3 Abs. (4) Als einsatzfähiger Zeitnehmer/Sekretär gilt, wer die Bestimmungen des Abs. 
2 und § 30 Abs. 2 erfüllt und darüber hinaus dem jeweiligen Ansetzer für Zeit-
nehmer und Sekretäre regelmäßig zur Übernahme von Ansetzungen zur Verfü-
gung steht. 

§ 3 Abs. (5) Die Kriterien für die regelmäßige Einsatzbereitschaft gemäß Abs. 3 und 4 wer-
den durch den HVB-Schiedsrichterausschuss einheitlich festgelegt. 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 7 Abs. (2) und (5)  

§ 7 Abs. (2) Der HVB-Schiedsrichterausschuss ist insbesondere zuständig für 

a) die Durchführung und Einhaltung der sich im Schiedsrichterwesen, 
insbesondere aus der Schiedsrichterordnung ergebenden Rechte und 
Pflichten, 
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[…] 

§ 7 Abs. (3) Dem Schiedsrichterausschuss obliegt weiter 

a) die Zusammenarbeit mit den spielleitenden Stellen der zwischenver-
bandlichen Wettbewerbe und den Kreisfachverbänden, insbesondere den 
Schiedsrichterwarten, Schiedsrichterlehrwarten und Verantwortlichen für 
die Beobachtung; 
b) die Erstellung von Leitlinien 

• für die Einstufung nach Leistungskader 
• für die Tätigkeit von Zeitnehmer / Sekretär 
• für die Schiedsrichterbeobachtung 
• für die Schiedsrichteraus- und Weiterbildung 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 11  

§ 11 Abs. (1) Jeder Verein bzw. jede Spielgemeinschaft ist verpflichtet, für eine am Spiel-
betrieb auf 

a) Landesebene 
b) Ebene der Regionalligen 
c) Ebene der 3. Liga DHB 
d) Ebene der Jugendbundesligen 
e) Ebene der Bundesligen 
teilnehmende Mannschaft ein volljähriges einsetzbares Schiedsrichterpaar bzw. 
zwei Schiedsrichter mit Leistungskader I bis III zu melden. Für jede weitere an ei-
nem Spielbetrieb teilnehmende Mannschaft ist ein weiterer volljähriger einsetzbarer 
Schiedsrichter der Leistungskader I bis III zu melden. Die gemeldeten Schiedsrich-
ter müssen vor dem 1. Spieltag an der SR-Weiterbildung des HVB als Pflichtlehrver-
anstaltung erfolgreich teilgenommen haben. Angebotene Wiederholungs- bzw. 
Nachholmöglichkeiten sind Bestandteil der Pflichtlehrveranstaltung. Die Feststel-
lung der Anrechenbarkeit der gemeldeten Schiedsrichter auf das Schiedsrichtersoll 
erfolgt nach Abschluss der Pflichtlehrveranstaltungen einschließlich angebotener 
Wiederholungs- bzw. Nachholmöglichkeiten und vor Beginn des ersten Spieltages. 
1a) Jeder Verein bzw. jede Spielgemeinschaft ist verpflichtet, für die erste am 

Spielbetrieb auf Kreisebene teilnehmende Mannschaft zwei einsetzbare 
Schiedsrichter mit mindestens Leistungskader IV zu melden, soweit für den 
Verein bzw. die Spielgemeinschaft keine Meldungspflicht nach Absatz 1 be-
steht. 
Besteht bereits eine Meldungspflicht nach Absatz 1, ist für die erste am 
Spielbetrieb auf Kreisebene teilnehmende Mannschaft ein weiterer einsetz-
barer Schiedsrichter mit mindestens Leistungskader IV zu melden. 
Für jede weitere am Spielbetrieb auf Kreisebene teilnehmende Mannschaft 
ist jeweils ein weiterer einsetzbarer Schiedsrichter mit mindestens Leis-
tungskader IV zu melden. 

§ 11 Abs. (2) Die gemeldeten Schiedsrichter müssen vor dem ersten Spieltag er-
folgreich an der Schiedsrichterweiterbildung des HVB als 
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Pflichtlehrveranstaltung teilgenommen haben. Meldungen nach Ab-
satz 1 und 1a haben jeweils bis zum 15.04. eines Jahres bzw. bis zum 
30.11. bei Nachmeldungen digital per Verbandsmanagementsystem 
durch den Verein an den HVB zu erfolgen. In den Schiedsrichterleis-
tungskader III können für Meldungen nach Abs. 1 nur Schiedsrichter-
teams gemeldet werden. Ausnahmen sind nach Abs. 1, S. 2 möglich, 
sofern die Anzahl der zu meldenden Schiedsrichter ungerade ist. 

§ 11 Abs. (4) Schiedsrichter, die vom Verein erstmalig für den Leistungskader III ge-
meldet werden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: 
a) die Vollendung des 18. Lebensjahres 
b) die charakterliche und körperliche Eignung 
c) die Einsatzfähigkeit 
d) erfolgreicher Abschluss der Schiedsrichtergrundausbildung 
e) mindestens ein Jahr Spiele als Schiedsrichter, im Schieds-

richtergespann, im Leistungskader IV nachweislich geleitet 
haben. Für den Nachweis sind mindestens 10 Spiele mit ei-
ner regulären Spieldauer von mindestens 50 Minuten und da-
von mindestens 5 Männer- oder Frauenspiele erforderlich, 

f) mindestens eine neutrale Beobachtung durchgeführt wurde, 
die möglichst im elektronischen Spielplansystem erfasst ist. 
Ist eine Erfassung im elektronischen Spielsystem nicht mög-
lich, so ist der ausgefüllte Beobachtungsbogen an den 
Schiedsrichterausschuss zu senden, 

g) Der HVB-Schiedsrichterausschuss oder eine von ihm beauf-
tragte Person schätzt den Schiedsrichter mit seinem 
Schiedsrichterpartner als geeignet und befähigt für den Leis-
tungskader III oder Nachwuchskader ein. 
 
[…] 

§ 11 Abs. (5) Der HVB-Schiedsrichterausschuss entscheidet über Meldung von 
Schiedsrichtern nach Abs. 2. Über das Vorliegen der Voraussetzungen 
einer Aufnahme in den Leistungskader III, kann der HVB-Schiedsrich-
terausschuss eine neutrale Schiedsrichterbeobachtung ansetzen. Im 
Bestätigungsfall wird das Schiedsrichtergespann in den Leistungska-
der III aufgenommen. Im Ablehnungsfall erlässt der HVB-Schiedsrich-
terausschuss vertreten durch den VP-Schiedsrichterwesen einen 
rechtsmittelfähigen Bescheid. 

§ 11 Abs. (6) Ist ein SR nach erfolgter Meldung für mindestens vier Monate nicht 
einsetzbar, hat der Verein binnen vier Wochen einen einsetzbaren 
Schiedsrichterersatz nachzumelden. Der Ersatzschiedsrichter muss 
die Anforderungen derjenigen Meldung erfüllen, für die der ursprüng-
liche Schiedsrichter angerechnet wurde. Für nachgemeldete 



 

Amtliche Bekanntmachung des Handball-Verbandes Brandenburg e.V. 
 

Seite 4 von 10 Stand: 25.04.2026 
 

Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterpaare sind die Voraussetzungen 
des § 5 Abs. 2 SRAO zu beachten. 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 12 (alt) 

§ 12 (alt) - gestrichen - 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 12 (neu) 

§ 12 (neu) Zeitnehmer und Sekretärmeldung 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 13 (neu) 

§ 13 (neu) Zuständigkeit der Ausstellung von Schiedsrichter und Zeitneh-
mer/Sekretär Ausweisen 

Die Ausstellung und Verlängerung der Lizenz für die Schiedsrich-
ter/Zeitnehmer/Sekretäre erfolgt durch den HVB. 

 
HVB-Schiedsrichterordnung § 14 (neu) 

§ 14 (neu) HVB-Ausweis 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 15 (neu) 

§ 15 (neu) Voraussetzungen der Lizenzausstellung 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 16 (alt) 

§ 16 (alt) - gestrichen - 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 16 (neu) 

§ 16 (neu) Verfahren der Ausweisausstellung 

§ 16 (neu) Abs. (3) Ergeht innerhalb der Frist von § 16 Abs. 2 keine Entscheidung 
über einen Antrag auf Ausstellung eines Schiedsrichterauswei-
ses, so ist jeder, der an einer solchen Entscheidung ein recht-
liches Interesse hat berechtigt, eine Beschwerde (DHB RO 
§38) über die Untätigkeit der HVB-Geschäftsstelle an das Prä-
sidium einzureichen. Die Beschwerde ist begründet, wenn die 
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Frist des § 16 Abs. 2 abgelaufen ist und die Voraussetzungen 
für die Ausstellung des Ausweises gegeben sind. 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 17 (neu) 

§ 17 (neu) Leistungsgrundsatz der Schiedsrichter 

§ 17 (neu) Abs. (1) Die Schiedsrichter werden Leistungskader zugeordnet. Im 
HVB gelten folgende Einstufungen: 

a) Leistungskader IV 
b) Leistungskader III 
c) Nachwuchskader 
d) Leistungskader II 
e) Leistungskader I 
Der Auf- und Abstieg in einen höheren oder niedrigeren Leis-
tungskader ist von seinen Leistungen und seiner Einsatzfähig-
keit abhängig. 

§ 17 (neu) Abs. (2) Ein Schiedsrichter wird aufgrund eingereichter Unterlagen 
vom zuständigen Lehrgangsverantwortlichen bei der HVB-Ge-
schäftsstelle durch Ausstellung eines entsprechenden 
Schiedsrichter-Ausweises grundsätzlich in den untersten Leis-
tungskader eingestuft. 

§ 17 (neu) Abs. (4) Der HVB-Schiedsrichterausschuss behält sich vor, abwei-
chend von der Reglung des Abs. 3, geeignete Schiedsrichter 
aus dem Leistungskader IV unter den Bedingungen nach § 19 
bis § 22 zu berufen. 

 
HVB-Schiedsrichterordnung § 18 (neu) 

§ 18 (neu) Einstufung in Leistungskader 

§ 18 (neu) Abs. (1)  Die Einstufung in die jeweiligen Leistungskader ist an Krite-
rien gebunden und erfolgt durch den SRA. Das Vorliegen ei-
nes auf die jeweilige Leistungskader ausgestellten Schieds-
richterausweises (§ 14 Abs. 1) ist Voraussetzung für jede 
Einstufung. 

§ 18 (neu) Abs. (2)  Die Schiedsrichter werden im HVB gemäß ihrer jeweils fest-
gestellten Qualifikation in Leistungskader I, II, III, IV oder  
Nachwuchskader des HVB eingestuft. 

 
HVB-Schiedsrichterordnung § 19 (neu) 

§ 19 (neu) Leistungskader III des HVB 

§ 19 (neu) Abs. (2)  Schiedsrichter des Leistungskaders III sind: 
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• Schiedsrichter, die die Voraussetzungen des § 11 Abs. 5 
und 6 erfüllen und gemeldet sind. 

• Schiedsrichter des Leistungskaders III, die eine Wei-
terbildung fristgerecht mit dem Ablegen einer erfolg-
reichen Prüfung abgeschlossen haben sowie 

• Schiedsrichter, die aus einem höheren Leistungskader in 
diesen Kader abgestiegen oder eingestuft sind. 

 
HVB-Schiedsrichterordnung § 20 (neu) 

§ 20 (neu) Leistungskader II des HVB 

 
HVB-Schiedsrichterordnung § 21 (alt) 

§ 21 (alt)   - gestrichen - 

 
HVB-Schiedsrichterordnung § 21 (neu) 

§ 21 (neu) Leistungskader I des HVB 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 22 (neu) 

§ 22 (neu) Nachwuchskader des HVB 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 23 (neu) 

§ 23 (neu) Leistungsgrundsatz der Zeitnehmer/Sekretäre 

§ 23 (neu) Abs. (1)  Die Zeitnehmer und Sekretäre werden Leistungskadern zuge-
ordnet. Im HVB gelten folgende Einstufungen: 

a) Zeitnehmer und Sekretäre des HVB (ZS-HVB) 
b) ZS-Leistungskader Regionalligen 
c) ZS-Leistungskader DHB 
Der Auf- und Abstieg in einen höheren oder niedrigeren Leis-
tungskader ist von seinen Leistungen und seiner Einsatzfähig-
keit abhängig ist von seinen Leistungen und seiner Einsatzfä-
higkeit abhängig. 

 
HVB-Schiedsrichterordnung § 24 (neu) 

§ 24 (neu) Zeitnehmer und Sekretäre des HVB 

§ 24 (neu) Abs. (1)  Zeitnehmer und Sekretäre des Kaders ZS-HVB sind: 
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a) Zeitnehmer und Sekretäre, die eine Grundausbildung 
oder eine Weiterbildung für Zeitnehmer und Sekretäre 
durch die hierfür vom HVB beauftragen Stellen fristge-
recht mit dem erfolgreichen Ablegen einer entspre-
chenden Prüfung abgeschlossen haben sowie 

b) Zeitnehmer und Sekretäre, die aus einem höheren Leis-
tungskader in diesen Kader abgestiegen oder einge-
stuft sind. 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 25 (neu) 

§ 25 (neu) ZS-Leistungskader Regionalliga 

§ 25 (neu) Abs. (2)  Zeitnehmer oder Sekretär des Leistungskader Regionalliga 
sind: 

• Zeitnehmer oder Sekretäre, die aus der Kader Zeitnehmer 
und Sekretäre des HVB aufgestiegen sind 

• Zeitnehmer oder Sekretäre des Leistungskader Regional-
liga, die eine Weiterbildung fristgerecht mit dem Ablegen 
einer erfolgreichen Prüfung abgeschlossen haben sowie 

• Zeitnehmer oder Sekretäre, die aus einem höheren Leis-
tungskader in diesen Kader abgestiegen sind. 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 26 (neu) 

§ 26 (neu) ZS-Leistungskader DHB 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 27 (neu) 

§ 27 (neu) Schiedsrichteransetzung 

§ 27 (neu) Abs. (2)  Abweichend von Abs. 1 können durch den zuständigen 
Schiedsrichteransetzer des HVB der VSW des jeweiligen 
Vereins, mit der Sicherstellung der Spielleitung beauftragt 
werden. Die beauftragten Vereine dürfen nur Schiedsrichter 
des entsprechenden Leistungskaders mit einem Schiedsrich-
terausweis (§ 14 Abs. 1) einsetzen. Dabei ist § 4 Abs. 3 die-
ser Ordnung zu beachten.  

 
HVB-Schiedsrichterordnung § 28 (neu) 

§ 28 (neu) Schiedsrichtereinsatz im HVB 

§ 28 (neu) Abs. (1)  Der HVB ist berechtigt, die ihm für das jeweilige Spieljahr 
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von den Vereinen gemeldeten Schiedsrichter entweder zur 
Ansetzung in Spielen der Regionalliga „Ostsee-Spree“ abzu-
stellen oder diese auf Landesebene einzusetzen. Die Anset-
zung eines Schiedsrichters im Spielbetrieb dient ausschließ-
lich der Sicherstellung des Spielbetriebs. Sie begründet we-
der eine Zuerkennung eines Leistungskaders noch eine An-
rechenbarkeit auf das Schiedsrichtersoll eines Vereins. 

§ 28 (neu) Abs. (2)  Voraussetzung für den Einsatz als Schiedsrichter im Spielbe-
trieb des HVB und seiner Gliederungen ist 
a) die Mitgliedschaft in einem Verein, der dem HVB angehört, 
b) der erfolgreiche Abschluss einer entsprechenden Ausbil-

dung 
c) die charakterliche und körperliche Eignung 
d) die Einsatzfähigkeit und 
e) die Vollendung des 16. Lebensjahres. 
Durch Entscheidung im Einzelfall dürfen der HVB-Schieds-
richterausschuss oder der Schiedsrichteransetzer des HVB 
vom Erfordernis des Buchstaben a) abweichen. Für die Krei-
soberligen/Kreisligen wird abweichend von Abs. 2 e) die Min-
destaltersgrenze auf 14 Jahre festgesetzt. 

§ 28 (neu) Abs. (3)  Der HVB macht von dem Recht des Schiedsrichtereinsatzes 
nach Absatz 1 Gebrauch, wenn und so weit 
a) der Schiedsrichter zur Zeit des Einsatzes einem entspre-

chenden Leistungskader angehört, 
b) einen Schiedsrichterausweis (§ 14 Abs. 1) besitzt, 
c) berechtigt ist, am Spielbetrieb teilzunehmen, 
d) der Schiedsrichter über den Verein, für den er gemeldet 

ist, im jeweiligen Spielplanprogramm des HVB registriert 
und aktiviert ist sowie, 

e) zumindest der Verein, für den der Schiedsrichter ge-
meldet ist, jederzeit vom HVB über die Ansetzung des 
Schiedsrichters unter Einsatz des jeweiligen Spielplan-
programmes des HVB informiert werden kann. 

Der Verein stellt sicher, dass ihm die datenschutzrechtlichen 
Voraussetzungen für Absatz 2 Satz 1 lit. b) und c) jederzeit 
vorliegen. Bei Wegfall der Voraussetzungen ist der Verein ver-
pflichtet, den HVB unverzüglich davon zu unterrichten. 

§ 28 (neu) Abs. (4) (alt) - gestrichen - 
§ 28 (neu) Abs. (4) (neu) Für Zeitnehmer und Sekretäre wird das Mindestalter für den 

Spielbetrieb im HVB in den Durchführungsbestimmungen ge-
regelt und für Spiele der Jugend Regionalliga auf 16 Jahre 
festgelegt. 
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§ 28 (neu) Abs. (5) (alt) - gestrichen - 
§ 28 (neu) Abs. (6) (alt) § 28 (neu) Abs. (4) (neu) 
 

HVB-Schiedsrichterordnung § 29 (neu) 

§ 29 (neu) Verhinderung des angesetzten Schiedsrichters 

 
HVB-Schiedsrichterordnung § 30 (neu) 

§ 30 (neu) Zeitnehmereinsatz im HVB 

 
HVB-Schiedsrichterordnung § 31 (neu) 

§ 31 (neu) Ordnungsmaßnahmen gegen Schiedsrichter 

§ 31 (neu) Abs. (4) In Ergänzung zu den Ordnungsmaßnahmen der Rechtsord-
nung können die zuständigen Schiedsrichtergremien in den 
Fällen von Absatz 3 weitere Ordnungsmaßnahmen verhän-
gen, wie z.B. 

• schriftliche Verwarnung, 
• befristete Nichtansetzung zum Spiel, 
• Rückstufung in einen niedrigeren Leistungskader, 
• Streichung von der Schiedsrichterliste. 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 32 (neu) 

§ 32 (neu) Ordnungsmaßnahmen gegen Zeitnehmer, Sekretäre, 
Schiedsrichterbeobachter und Coaches 

Für Zeitnehmer / Sekretäre, Schiedsrichterbeobachter und 
Coaches gelten die vorstehenden Regelungen aus § 31 ana-
log. 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 33 (neu) 

§ 33 (neu) Ordnungsmaßnahmen gegen Vereine und Spielgemein-
schaften 

§ 33 (neu) Abs. (1) Die zuständige Verwaltungsinstanz kann bei Nichterfüllung 
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des Schiedsrichtersolls gemäß § 11 SRO HVB und den Zu-
satzbestimmungen HVB zu § 18 RO DHB zum maßgeblichen 
Zeitpunkt nachfolgend aufgeführte Ordnungsmaßnahmen er-
lassen: 

 

HVB-Schiedsrichterordnung § 34 (neu) 

§ 34 (neu) Inkrafttreten 
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Amtliche Bekanntmachung zur HVB-Ausbildungs- und Leistungskaderordnung für 
Schiedsrichter, Schiedsrichterbeobachter, Zeitnehmer und Sekretäre zum 13. Or-
dentlichen Landesverbandstag des Handball-Verbandes Brandenburg e.V. am 
25.04.2026 im Kongresshotel Potsdam 

  

HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 2 Abs. (1) und (2) 

§ 2 Abs. (1) Die Grundausbildung von Schiedsrichteranwärtern wird durch einen durch den 
HVB lizensierten Schiedsrichterreferenten durchgeführt. 

§ 2 Abs. (2) Die Richtlinien und die Festlegung der Inhalte für die Ausbildung von Schieds-
richteranwärtern obliegt dem HVB, soweit diese nicht zwingend durch den 
DHB erfolgt ist. Sie sind für die Durchführung der Ausbildung und Prüfung 
einheitlich und verbindlich. 

 

HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 4 Abs. (1) 

§ 4 Abs. (1) Der Lehrgang für die Grundausbildung der Schiedsrichteranwärter soll dem 
HVB-Schiedsrichterlehrwart sechs Wochen vor Durchführung, über den 
Schiedsrichterreferenten in Textform angezeigt werden. 

 

HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 5 Abs. (4), (6) und (8) 

§ 5 Abs. (4) Die Schiedsrichterweiterbildung aller Leistungskader wird jährlich in Abstim-
mung mit dem HVB-Schiedsrichterlehrwart durch die dazu berechtigten 
Schiedsrichterreferenten durchgeführt. 

§ 5 Abs. (6) Eine Weiterbildungsmaßnahme besteht aus einem Lehrgang, der durch eine 
Prüfung abgeschlossen wird. Lehrgang und Prüfung müssen den Anforderun-
gen entsprechen, die für den Leistungskader gelten, zu der die Maßnahme 
qualifizieren soll. 

§ 5 Abs. (8) Es sind bei den Schiedsrichterweiterbildungslehrgängen Teilnehmerlisten 
durch den Lehrgangsleiter zu führen, durch jeden Teilnehmer mit Unterschrift 
zu bestätigen. Die Listen müssen neben dem Teilnehmer, Verein, Ausweis-
nummer auch das Prüfungsergebnis und die Kadereinstufung enthalten. Die 
Teilnehmerlisten sind binnen vierzehn Tagen nach Lehrgangsende dem HVB-
Schiedsrichterlehrwart digital einzureichen. Bei unvollständig oder später ein-
gereichten Unterlagen gilt die Weiterbildung als nicht bestanden und es wer-
den keine Lizenzen der Teilnehmer im Verbandsmanagementsystem verlän-
gert. 
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HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 6 Abs. (1) und (3) 

§ 6 Abs. (1) Die Grundausbildung von Zeitnehmern und Sekretären wird in nachgeordne-
ten Gliederungseinheiten durch einen Schiedsrichterreferent durchgeführt. 

§ 6 Abs. (3) Die Richtlinien und die Festlegung der Inhalte für die Ausbildung von Zeit-
nehmern und Sekretären obliegt dem HVB. Sie sind einheitlich und verbind-
lich. 

 

HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 8 Abs. (1) 

§ 8 Abs. (1) Der Lehrgang für die Grundausbildung der Zeitnehmer und Sekretäre soll dem 
HVB-Schiedsrichterlehrwart sechs Wochen vor Durchführung, über den 
Schiedsrichterreferenten in Textform angezeigt werden 

 

HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 10 Abs. (3) 

§ 10 Abs. (3) Die Prüfung besteht bei der 

a) Weiterbildung der Schiedsrichter des Leistungskaders IV aus einem Re-
geltest. 

b) Weiterbildung des Leistungskaders III aus einem Regeltest, einem 
Konditionstest und ggf. Videotest. 

c) Weiterbildung der Leistungskader I – II und Nachwuchskader aus einem 
Regeltest, Video- und Konditionstest gemäß den Vorgaben des DHB. 

d) Grundausbildung von Zeitnehmer und Sekretären aus einem vereinfach-
ten Regeltest. 

e) Weiterbildung der Zeitnehmer und Sekretäre aus einem Regeltest. 
f) Weiterbildung der neutralen Schiedsrichterbeobachter aus einem Re-

geltest und ggf. einem Videotest. 
 

HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 12 Überschrift 

§ 12 Prüfungsleitlinien der Weiterbildung der Schiedsrichter des Leistungska-
ders IV, Zeitnehmer und Sekretäre des HVB 

 

HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 13  

§ 13 Prüfungsleitlinien der Weiterbildung der Schiedsrichter des Leistungska-
ders I bis III und Nachwuchskader 
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§ 13 Abs. (2) - gestrichen - und nach § 15a verschoben 

§ 13 Abs. (2) Der Prüfling hat erfolgreich teilgenommen, wenn er alle vorgeschriebenen 
Prüfungsteile bestanden hat. Dem Prüfling ist das Ergebnis am Prüfungstag 
durch den Prüfer mitzuteilen. 

§ 13 Abs. (3) - gestrichen - und nach § 13  verschoben 

§ 13 Abs. (4) - gestrichen - und nach § 15b verschoben 

§ 13 Abs. (5) - gestrichen - und nach § 15a verschoben 

§ 13 Abs. (6) - gestrichen - und nach § 15b verschoben 

 

HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 14 (alt) 

§ 14 (alt)  - gestrichen - 

 
HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 14 (neu) Abs. (1) und (3) 

§ 14 (neu) Bestimmungen für den Konditionstest 

§ 14 Abs. (1) Die vom DHB durchgeführten und festgelegten Konditionstests sind von den 
Schiedsrichtern der Leistungskader I, II und III, sowie dem Nachwuchskader 
ebenfalls zu absolvieren. 

§ 14 Abs. (3) Der Konditionstest hat durch den Schiedsrichter grundsätzlich auf dem Sai-
sonvorbereitungslehrgang zu erfolgen. 

 

HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 15 (alt) 

§ 15 (alt) - gestrichen - 

 

HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 15 (neu)  

§ 15 (neu) Bestimmungen für den Videotest 

 

HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 15a (neu) 

§ 15a Folgen des Nichtbestehens des Regel- und des Videotests bei Weiterbildun-
gen für die SR LK I bis III und Nachwuchskader 

§ 15a Abs. (1) Ein nicht bestandener Regeltest kann einmalig wiederholt werden, ohne dass 
erneut ein Lehrgang besucht werden muss.  
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§ 15a Abs. (2) Die Wiederholung des Regeltests erfolgt im Rahmen des Nachholtermins für 
den jeweiligen SR-Lehrgang oder im Rahmen eines späteren Wiederholungs-
termins, der spätestens bis zum ersten Spieltag desselben Jahres erfolgt sein 
muss. Für die Wiederholung gelten die Regeln des § 13 SRAO. 

§ 15a Abs. (3) Ein wiederholt nicht bestandener Regeltest des Schiedsrichters hat zur Folge, 
dass: 

a) der Schiedsrichter in den LK IV zurückgestuft wird; 
b) der Schiedsrichter am Saisonvorbereitungslehrgang der Leistungska-

der IV mit anschließender Prüfung teilnehmen muss, der den Bestim-
mungen des § 4 unterliegt; 

c) der Schiedsrichter erst in der nachfolgenden Saison erneut gemeldet wer-
den kann. 

 

HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 15b (neu) 

§ 15b Wiederholung des Konditionstests bei Weiterbildungen für die SR LK I bis III 
und Nachwuchskader 

§ 15b Abs. (1) Ein vom Teilnehmer nicht bestandener Konditionstest kann einmalig wieder-
holt werden. 

§ 15b Abs. (2) Die Wiederholung des Konditionstests erfolgt in der Regel im Rahmen des 
Nachholtermins für den jeweiligen SR-Lehrgang. Eine spätere Wiederholung 
des Konditionstests wird angeboten, wenn der Teilnehmer aus gesundheitli-
chen Gründen an der Teilnahme am Konditionstest verhindert ist oder er den 
Test am Nachholtermin für den SR-Lehrgang erstmalig nicht besteht. 

§ 15b Abs. (3) Der Schiedsrichterausschuss kann verlangen, dass die gesundheitliche Ver-
hinderung durch eine ärztliche Bescheinigung nachgewiesen wird. 

§ 15b Abs. (4) Die Möglichkeit einer späteren Wiederholung besteht bis einschließlich 
30.11. des jeweiligen Jahres (Nachzüglerlehrgang). 

§ 15b Abs. (5) Für die Wiederholung eines Konditionstests gelten die Regeln des § 14 
SRAO. 
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HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 16 Abs. (2) und (5) 

§ 16 Aufstieg in den Leistungskadern der Schiedsrichter 

§ 16 Abs. (2) […] 
Es setzt einen vom SR und seinem Verein an den SRA gerichteten Antrag vo-
raus, mit dem der Antragsteller seine Bereitschaft erklärt, die aus dem Auf-
stieg resultierenden erhöhten Anforderungen zu erfüllen und die Vorausset-
zungen des § 11 Abs. 4 HVB-SRO erfüllt. 

§ 16 Abs. (5) Die KFV können besonders qualifizierte Nachwuchsschiedsrichter zur Eingrup-
pierung benennen. Diese werden mindestens dem Leistungskader III gleich-
gestellt, wenn sie bei mindestens zwei Beobachtungen gute bis befriedigende 
Ergebnisse erreicht haben und den Vorbereitungslehrgang Leistungskader I 
bis  II bzw. Nachwuchskader erfolgreich bestanden haben. Jedes Nach-
wuchsteam erhält einen Coach. Die Standzeit kann bis zu drei Jahre betragen. 
Am Ende der Standzeit erfolgt eine Eingruppierung nach allgemeinen Regeln. 

 

HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 17 Abs. (1) 

§ 17 Abs. (1) Aus dem untersten Leistungskader ist kein Abstieg möglich. 
 
 
HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 18  

§ 18 Auf- und Abstieg aus den Nachwuchskadern 

 
HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 19 

§ 19 Aufstieg aus den Leistungskadern für Zeitnehmer und Sekretäre 

 
HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 20 

§ 20 Abstieg aus den Leistungskadern für Zeitnehmer und Sekretäre 

 
HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 21 Abs. (2) 

§ 21 Schiedsrichterbeobachter und Vereinsschiedsrichterbeobachter 

§ 21 Abs. (2) Die Aus- und Weiterbildung der Vereinsschiedsrichterbeobachter wird im Re-
gelfall durch den HVB-Schiedsrichterlehrwart und Beauftragten für die 
Schiedsrichterbeobachtung einmal jährlich durchgeführt. Die Aus- und Wei-
terbildung kann durch den HVB-Schiedsrichterausschuss auch übertragen 
werden. Die Inhalte der Aus- und Weiterbildung sind vom HVB-Schiedsrichter-
lehrwart oder dem Beauftragen für die Schiedsrichtervereinsbeobachtung 
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verbindlich vorgegeben. 
 
HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 22 Abs. (3) 

§ 22  Einsatzmöglichkeiten Schiedsrichter 

§ 22 Abs. (3) Schiedsrichter der Leistungskader I, - II und Nachwuchskader können auch 
entsprechend § 23 Abs. 1 und 2 nach Rücksprache mit dem Schiedsrichter-
ansetzer des HVB oder dem Vizepräsident Schiedsrichterwesen angesetzt 
werden. 

 
HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 23 Abs. (1) 

§ 23 Einsatzmöglichkeiten Zeitnehmer und Sekretär 

§ 23 Abs. (1) Die ZS-HVB mit einem HVB-Ausweis (§14 Abs. 1 SRO) können bei allen Spielen 
a) im HVB 
b) in der Regionalliga Ostsee-Spree Jugend eingesetzt werden. 

 
HVB-Schiedsrichterausbildungsordnung § 24 

§ 24 Inkrafttreten 
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